
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. 

Die Tagesordnung ist beigefügt. 
 
 
 
Hennef, 01.06.2010 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 

 
Amt: Finanzsteuerung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2010/1904 Anlage Nr.: ______

Datum: 31.05.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

Rat 28.06.2010 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
 
Dem Rat wird empfohlen, die als Anlage beigefügte 2. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Hennef (Sieg) vom 24.09.1999 zu 
beschließen. 
 
 
Begründung 

 
 
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit wird der Paragraph 2 Absatz 2 der Satzung über die 
Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Hennef (Sieg) vom 24.09.1999 angepasst.  
Das Bundesverfassungsgericht hat durch Beschluss vom 11.10.2005 – 1 BvR 1232/00 und 1 
BvR 2627/03 – entschieden, dass eine Zweitwohnungssteuer für eine berufsbedingte 
Nebenwohnung eines verheirateten Berufstätigen unzulässig ist. Das Gericht stellte fest, dass 
die Erhebung der Zweitwohnungssteuer auf das Innehaben von Erwerbszweitwohnungen durch 
Verheiratete die Ehe diskriminiere und daher gegen Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes 
verstoße. 
 
Es wird daher der folgende Satz in § 2 der Satzung eingefügt: „Keine Zweitwohnung im Sinne 
dieser Satzung ist eine berufsbedingt gehaltene Nebenwohnung eines verheirateten, nicht 
dauerhaft von seiner Familie getrennt lebenden Berufstätigen.“ 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum Tag des In-Kraft-Tretens der bisherigen Satzung, dem 
01.01.2002, in Kraft. Diese Form der Rückwirkung ist rechtlich zulässig.  



 
Die Erwerbszweitwohnungen von Verheirateten wurden in der Vergangenheit tatsächlich nicht 
besteuert, so dass keine Rückzahlung veranlagter Steuern verlangt werden kann.  
 
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 31.05.2010 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
 



Satzung  
über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  

in der Stadt Hennef (Sieg)  
 

vom 24.09.1999 
 
 
 

Verzeichnis der Änderungen 

Änderungssatzung vom Mitteilungsblatt vom In Kraft getreten am Geänderte Regelungen
17.12.2001 21.12.2001 01.01.2002  

28.06.2010  01.01.2002 § 2 

 
 



2. Änderungssatzung  
zur 

Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  
in der Stadt Hennef (Sieg) vom 24.09.1999 

 
vom …… 

 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 - SGV NRW 2023) 
in der z.Zt. gültigen Fassung und der §§ 1, 2, 3 und 20 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG), in der 
Fassung vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712 - SGV NRW S. 610), in der derzeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Hennef (Sieg) in seiner Sitzung am 
28.06.2010 folgende 2. Änderungsatzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in der Stadt Hennef (Sieg) beschlossen: 
 
 

1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner 
Hauptwohnung (§ 12 Abs. 2 des Melderechtsrahmengesetzes vom 
24.06.1994, BGBl. I S. 1431) für seinen persönlichen Lebensbedarf oder den 
persönlichen Lebensbedarf seiner Familienmitglieder innehat. Keine 
Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist eine berufsbedingt gehaltene 
Nebenwohnung eines verheirateten, nicht dauerhaft von seiner Familie 
getrennt lebenden Berufstätigen. Eine Wohnung verliert die Eigenschaft 
einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass sie vorübergehend anders genutzt 
wird. 

 
 
2.  Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2002 in Kraft. 

 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2010/1905 Anlage Nr.: ______

Datum: 01.06.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

Rat 28.06.2010 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von 
Schülerinnen und Schülern an der Offenen Ganztagsschule 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die 5. 
Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von 
Schülerinnen und Schülern an der Offenen Ganztagsschule an Grundschulen und der 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Trägerschaft der Stadt Hennef vom 
21.02.2005 zu beschließen. 
 
 
Begründung 

 
Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften hat in seiner Sitzung am 
20.05.2010 die Entscheidung über die vorgelegte Satzungsänderung von der Vorlage weiterer 
Daten abhängig gemacht und in den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss verwiesen. 
 
Die finanzielle Entwicklung der Offenen Ganztagsschule stellt sich wie folgt dar: 
 
Schuljahr Anzahl der 

teilnehmenden 
Kinder 

Kosten der 
OGSen 

Landeszuschuss Anteil 
Betreuungs-    
pauschale 

Elternbeiträge

2007/08 369         591.079,26 €         281.155,00 €  306.549,00 €
2008/09 526         888.790,72 €         379.145,00 € 26.500,00 € 346.384,50 €
2009/10 580      1.101.999,54 €         430.290,00 € 27.940,00 € 404.800,00 €
 
Die Anhebung der unteren Einkommensgrenze von 12.500 € auf 15.000 € führt auf der Basis 
der derzeit gemeldeten Kinder zu Mindereinnahmen in Höhe von 7.980 €. 



 
Die vorgesehene Änderung der Geschwisterkindregelung (für das 1. und 2. Kind sind künftig 60 
% statt bisher 50 % und ab dem 3. Kind 25 % des entsprechenden Beitrages zu zahlen statt 
bisher 0 €) führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 26.088 €. 
 
Die Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften am 
20.05.2010 sowie ein Auszug aus der Niederschrift sind  beigefügt.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt 

 
 Keine Auswirkungen  Kosten der Maßnahme 

Sachkosten:      € 
 Jährliche Folgekosten Personalkosten:        € 

 Maßnahme zuschussfähig 
Höhe des Zuschusses       € 
       % 

HAR:       €  Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden, 
 
     Haushaltsstelle:       Lfd. Mittel:       € 

  Bewilligung außer- oder überplanmäßiger 
      Ausgaben erforderlich Betrag:       € 

 Kreditaufnahme erforderlich  Betrag:       € 

 Einsparungen Betrag       € 

 Jährliche Folgeeinnahmen Art:       

 Höhe: rd. 18.000 € 

 Bemerkungen  

      

 
 
Hennef (Sieg), den 01.06.2010 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen 

- Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften am 
20.05.2010 

- Auszug aus der Niederschrift der o.g. Sitzung 
 
 











 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2010/1815 Anlage Nr.: ______

Datum: 16.03.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Änderung der Sondernutzungssatzung 
Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen", Herr Meinerzhagen, vom 03.03.2010 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Stellungnahme der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung 

 
Der Städte- und Gemeindeverbund NRW hat die Mitgliedstädte und -gemeinden mit dem 
Schnellbrief 33/2010 vom 15.03.2010 über die rechtliche Bewertung von Google Street View 
informiert. 
 
Die Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindeverbundes NRW ist nach rechtlicher Prüfung zu 
dem Ergebnis gelangt, dass die Kommunen die Tätigkeiten von Google Street View nicht 
unterbinden können. Auch die Erhebung einer straßenrechtlichen Sondernutzungsgebühr für 
das Befahren der gemeindlichen Straßen zum Zwecke des Fotografierens ist rechtlich kaum 
begründbar. 
 
Das Befahren der Straßen auch zum Zwecke des Fotografierens geht nicht über den 
Gemeingebrauch hinaus und stellt daher keine Sondernutzung im Sinn des § 18 Straßen- und 
Wegegesetz (StrWG NRW) dar. Daher können auch keine Sondernutzungsgebühren nach § 
19a StrWG NRW dafür erhoben werden.  
 
Zur ausführlichen Begründung wird auf den als Anlage beigefügten Schnellbrief 33/2010 des 
Städte- und Gemeindeverbundes NRW verwiesen. 
 



 
 
 
Die Stadt Hennef (Sieg) hat zum Thema Google Street View eine Infoseite zusammengestellt. 
 
Über http://www.hennef.de/streetview erhält der Bürger neben allgemeinen Infos und 
Informationen über Datenschutz und Widerspruchsmöglichkeiten auch eine grundsätzliche 
Einschätzung der Stadt Hennef zu Google Street View. 
 
Ein Ausdruck der Infoseite ist als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 

http://www.hennef.de/streetview


 
 
Schnellbrief  33/2010  
 
An die 
Mitgliedsstädte und -gemeinden 
 
 
 

Postfach 10 39 52•40030 Düsseldorf 
Kaiserswerther Straße 199-201 
40474 Düsseldorf 
Telefon 0211•4587-1 
Telefax 0211•4587-211 
E-Mail: info@ kommunen-in-nrw.de 
Internet: www. kommunen-in-nrw.de 
 
Aktenzeichen: I/2  101-01-1 
Ansprechpartner/in:  
Ref. Lisa Pfizenmayer 
Hauptref. Roland Thomas 
Durchwahl 0211•4587-252 
 
 15.03.2010    
 

       

 
 
Rechtliche Bewertung von Google Street View 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 
 
 
Die Geschäftsstelle ist nach rechtlicher Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass die Kommunen die Tätigkeiten von 
Google Street View nicht unterbinden können. Auch die Erhebung einer straßenrechtlichen Sondernutzungsgebühr 
für das Befahren der gemeindlichen Straßen zum Zwecke des Fotografierens ist rechtlich kaum begründbar. 
 
 
Die Ordnungsbehörden können gegen Google Street View nicht wegen der Gefahr eines Verstoßes gegen das Datenschutzrecht 
vorgehen. Zwar können die Aufnahme von Fotos und ihre Veröffentlichung im Internet unter bestimmten Umständen daten-
schutzrechtlich unzulässig sein, doch sind für die Wahrung der datenschutzrechtlichen Vorschriften nicht die Ordnungsbehör-
den zuständig, sondern der Landesdatenschutzbeauftragte als Aufsichtsbehörde gemäß § 38 Bundesdatenschutzgesetz in 
Verbindung mit § 22 Abs. 6 Datenschutzgesetz NRW. Das Bundesdatenschutzgesetz ist insofern Sonderordnungsrecht, so dass 
für ordnungsbehördliche Maßnahmen auf Grundlage der Generalklausel des § 14 Ordnungsbehördengesetz kein Raum mehr 
bleibt. Im Übrigen obliegt es jedem einzelnen Bürger, durch Widerspruch gegenüber Google die Veröffentlichung von auf die 
eigene Person bezogenen Daten zu unterbinden.  
 
Zudem hat Google eine Erklärung abgegeben, mit der den datenschutzrechtlichen Anforderungen nachgekommen werden soll 
(Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW Nr. 333/2009 und Nr. 380/2009). Eine Zusammenstellung der Selbstver-
pflichtung von Google ist im Internet abrufbar unter www.hamburg.de/datenschutz/aktuelles/1569338/google-street-view-
zusage.html. Insbesondere hat das Unternehmen zugesagt, auf den Bildern die Gesichter, Kfz-Kennzeichen und Gebäudeansich-
ten unkenntlich zu machen. Dies hätte zur Folge, dass nicht mehr personenbezogene Daten veröffentlicht würden, bzw. 
schutzwürdige Belange der Betroffenen einer Erhebung nicht mehr entgegenstünden. In diesem Fall wären die Aktivitäten von 
Google Street View datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden. Ob eine solche vollständige Anonymisierung technisch machbar 
ist und tatsächlich erfolgen wird, bleibt aber abzuwarten.  
 
Auch straßenrechtlich kann nach geltender Rechtslage aus Sicht des Verbandes gegen Google Street View, d.h. die Kamera-
fahrten mit den Fahrzeugen von Google durch die Gemeindegebiete, nicht vorgegangen werden. Das Befahren der Straßen 
auch zum Zwecke des Fotografierens geht nicht über den Gemeingebrauch hinaus und stellt daher keine Sondernutzung im 
Sinn des § 18 Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW) dar. Gemeingebrauch ist gemäß § 14 StrWG NRW der Gebrauch der öf-
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fentlichen Straßen im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften Hierzu gehört auch das Befahren von 
öffentlichen Straßen u.a. zu gewerblichen Zwecken. Dies gilt für die Erstellung von Fotos ebenso wie für Fahrten mit Werbecha-
rakter (z. B. durch Fahrzeuge mit Werbeaufklebern oder aufwändigen Aufbauten) sowie den gesamten Güterverkehr, die unter 
Wirtschaftsförderungs- und Standortgesichtspunkten kommunal gewünscht sind. Eine Sondernutzung kann erst dann vorlie-
gen, wenn der Gemeingebrauch erheblich eingeschränkt wird, z.B. durch extremes Langsam- oder Schlangenlinienfahren, oder 
wenn der Nutzungszweck keinen Bezug mehr zur Straße hat. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Kamerafahrzeuge von Google im 
Straßenverkehr mit normaler Geschwindigkeit bewegen und durch die Bildaufnahmen, die bei laufender Fahrt stattfinden, in 
keiner Form den Verkehr beeinträchtigen; sie verhalten sich daher im Straßenraum verkehrsgerecht. Sondernutzung könnte 
damit nur noch unter dem Aspekt der „Verkehrsferne“ vorliegen. Hier ist die Abgrenzung zu anderen wirtschaftlich bzw. ge-
werblich motivierten Fahrten im Straßenverkehr kaum ohne Willkür leistbar.  
 
Liegt somit keine Sondernutzung nach § 18 StrWG NRW vor, so können auch keine Sondernutzungsgebühren nach § 19a StrWG 
NRW dafür erhoben werden.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung: 
 
 
 
Hans-Gerd von Lennep 
 
 
 
 

 

















 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2010/1898 Anlage Nr.: ______

Datum: 27.05.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Datenschutzrechte bezüglich Google Street View 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Stellungnahme der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Begründung 

 
Status Quo „Street View“ 
Presseberichten zufolge hat Google am 26. Mai mitgeteilt, vorerst alle Street-View-
Fahrten weltweit zu stoppen. Begründet wird dies mit den bekannt gewordenen 
Problemen beim  Scannen und Speichern von WLAN-Daten. Laut Google könnte dies 
den Start des Straßenansichtsdienstes verzögern, nach Pressespekulationen bis 2011. 
Laut Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner werde Street View 2010 in Deutschland 
noch nicht online gehen. Es hätten bereits zu viele Bundesbürger Widerspruch gegen 
die Veröffentlichung von Bildern ihrer Häuser eingelegt. (Quelle: http://www.n-
tv.de/technik/Google-macht-weltweit-Pause-article889353.html) 
 
Datenschutz 
Im Hinblick auf den Datenschutz schließt sich die Stadt den Ausführungen und 
Feststellungen des Städte- und Gemeindebundes NRW im Schnellbrief 33/2010 vom 
15.03.2010 an. Demnach hat Google gegenüber der für Google Street View in 
Deutschland zuständigen Datenschutzbehörde, dem Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit, zahlreiche Zusagen gemacht. (Eine 
Zusammenstellung der Selbstverpflichtung von Google ist im Internet abrufbar z.B. 



unter www.hennef.de/streetview.) Demnach würden personenbezogene Daten nicht 
mehr veröffentlicht bzw. schutzwürdige Belange der Betroffenen einer Erhebung nicht 
mehr entgegenstehen. Aus diesen Gründen wären die Aktivitäten von Google Street 
View datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden. In diesem Zusammenhang mit dem 
Stopp der Street-View hat Google angekündigt, die Speicherung von WLAN-Daten von 
Datenschützern überprüfen zu lassen. 
 
Sondernutzung 
Hinsichtlich der Einschränkung des Gemeingebrauchs von Straßen ist zu sagen, dass 
nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts bekanntlich ein Rechtsfahrgebot (§ 2 
Straßenverkehrsordnung) besteht. Schlangenlinienfahrten sind nicht gestattet. 
Kraftfahrzeuge dürfen im Straßenverkehr ohne triftigen Grund nicht so langsam fahren, 
dass sie den Verkehrsfluss behindern (§ 3 Straßenverkehrsordnung). Verstöße werden 
von den zuständigen Polizeibehörden als Ordnungswidrigkeit geahndet.  
Insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherheit sieht die Verwaltung keine 
Möglichkeit, durch Satzung Ausnahmen vom diesen Verkehrsregeln zuzulassen und 
hierfür Sondernutzungsgebühren zu erheben.  
Auf Anregung der Stadt Hennef steht die Angelegenheit auch auf der Tagesordnung der 
nächsten Sitzung der Straßenverkehrsbehörden am 09.06.2010.  
Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes zeigt die Erfahrung, dass sich die 
Kamerafahrzeuge von Google im Straßenverkehr bei normaler Geschwindigkeit 
bewegen und den Straßenverkehr nicht beeinträchtigen.“ 
 
Information der Bürgerinnen und Bürger 
Die Bürgerinnen und Bürger werden über die Internetseite www.hennef.de/streetview 
seit Anfang April laufend und ständig aktuell über das Thema informiert. Die Existenz 
der Seite ist über die Presse und das Stadtecho als Mitteilungsblatt der Stadt Hennef 
bekannt gegeben worden. Neben allgemeinen Informationen stehen auf der Seite auch 
Muster-Widerspruchsformulare zum Herunterladen bereit. 
 
 
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 27.05.2010 
In Vertretung 
 
 
 

http://www.hennef.de/streetview
http://www.hennef.de/streetview






 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2010/1872 Anlage Nr.: ______

Datum: 06.05.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Bürgerantrag der Grüne Jugend Hennef vom 09.03.2010 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Behandlung des Bürgerantrages der Grüne Jugend Hennef vom 09.03.2010, wird 
zuständigkeitshalber in den Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz 
verwiesen. 
 
Die Antragsteller sind entsprechend zu unterrichten. 
 
 
Begründung 

 
Es liegt ein Bürgerantrag der Grüne Jugend Hennef vom 09.03.2010, eingegangen am 
09.03.2010, vor. Darin wird die Bewerbung der Stadt bei dem gemeinnützigen Verein 
„Transfair“ um den Titel „Fairtrade-Stadt“ beantragt.  
 
Auf Grund der fachlichen Zuständigkeit des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und 
Denkmalschutz soll eine Beratung dort erfolgen. 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 06.05.2010 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 



 
 



























































 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2010/1890 Anlage Nr.: ______

Datum: 31.05.2010  

 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

 

 
Tagesordnung 

 
Bürgerantrag des Herrn Reuter vom 17.03.2010 
Einrichtung eines Wahlraums in einem Pfarrheim 
 

 
Beschlussvorschlag 

 
Der Bürgerantrag des Herrn Reuter vom 17.03.2010 wird abgelehnt. 
 

 
Begründung 

 
Die Durchführung einer Wahl stellt die Kommunen – auch die Stadt Hennef – vor eine 
verantwortungsvolle Aufgabe und erfordert eine sorgfältige Planung und Vorbereitung. 
Es muss gewährleistet sein, dass jeder Wahlberechtigte sein in der Verfassung garantiertes 
Wahlrecht ausüben kann, die Wahlvorgänge nach den demokratischen Regeln reibungslos 
vollzogen und die Wahlergebnisse am Ende des Wahltages festgestellt und zügig übermittelt 
werden. 
Die wichtigsten „Regeln“ werden als sogenannte Wahlrechtsgrundsätze in Art. 38 Abs. 1 des 
Grundgesetzes (GG) formuliert: Eine Wahl muss allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim 
sein (Anlage 1). 
Die Konkretisierung dieser Vorgaben und ihre Einbindung in ein Wahlsystem erfolgt durch 
Gesetze und Verordnungen, wie z.B. das Bundeswahlgesetz (BWG), die Bundeswahlordnung 
(BWO) und andere Vorschriften, sofern darauf Bezug genommen wird; entsprechende 
Regelungen gibt es für die Wahl des Europäischen Parlaments, des Landtags und der 
kommunalen Vertretungen. 
Verfassungsgemäßes Handeln schließt darüber hinaus stets die Beachtung aller im 
Grundgesetz und in der Landesverfassung verankerten Rechte ein.  
 
Die Einrichtung des Wahllokals im originär ausgestatteten Gemeindesaal des Pfarrheim St. 
Michael sieht Herr Reuter einerseits als Verstoß gegen die für eine Wahl geltenden Grundsätze, 
insbesondere gegen das Recht, seine Wahlentscheidung ohne Einflussnahme von außen 
treffen zu können, andererseits erkennt er darin eine Missachtung der durch Art. 4 Abs. 1 GG 
geschützten Glaubens – und Bekenntnisfreiheit (Anlage 1).  
 
Bezieht sich der Antragsteller auch nur auf eine konkrete Örtlichkeit (Pfarrheim St. Michael), 



wird eine Entscheidung in der Sache jedoch zwingend Auswirkungen auf sämtliche Wahlräume 
im Stadtgebiet und die Wahlorganisation an sich haben müssen; die geschilderte Situation trifft 
auch auf andere Räumlichkeiten zu. Wegen der grundsätzlichen Relevanz ist eine weitsichtige 
Beurteilung wichtig. 
 

 
Entgegen seiner Auffassung, verstößt die Nutzung des Pfarrsaals zu Wahlzwecken weder 
gegen die eine noch gegen die andere grundgesetzliche Vorgabe. 
 
Durch die Freiheit der Wahl soll eine freie, umfassende Wahlbetätigung vor, bei und nach der 
Wahl geschützt werden. Sowohl die Stimmabgabe, als auch die Wahlentscheidung als solche 
muss frei von Zwang, äußerem Druck oder ernsthaften Beeinträchtigungen bleiben. Das hieraus 
abgeleitete Gebot der Neutralität gilt besonders für staatliches Handeln und findet in sämtlichen 
Bereichen des Wahlablaufs Anwendung, so z.B. bei der Tätigkeit der Wahlvorstände – und in 
diesem Zusammenhang auch bei der Einrichtung der Wahllokale. 
Ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot wird nach Rechtsprechung des BVerfG erst dann 
gesehen, wenn Maßnahmen die Entscheidung der Wahlberechtigten „ernstlich“ beeinträchtigen; 
ein rechtswidriges Verhalten allein genügt hierfür nicht. 
 
Die Einrichtung eines Wahllokals in einem religiösen Umfeld stellt keinen solchen Verstoß dar, 
insbesondere hat sie keine Auswirkungen auf die Entscheidung der Wähler. 
 
Sofern ein Wahlberechtigter die von einer Institution vertretene Ideologie teilt bzw. nicht teilt, 
fließt diese Haltung nicht in seine Wahlentscheidung ein, die Umgebung, in der die 
Stimmabgabe vorgenommen wird, hat keine so intensive Wirkung, dass sie zu einer 
bestimmten Wahlentscheidung motivieren könnte. 
Auch der Einwand, ein Kruzifix könnte eine Assoziation mit einem Wahlvorschlag auslösen und 
diesen dadurch unzulässigerweise begünstigen, trifft nicht zu. Ein Namensbestandteil, der sich 
mit einer religiösen Überzeugung verbinden lässt, ist kein Kennzeichen, das eine Partei in ihrer 
politischen und gesellschaftlichen Zielsetzung oder ethischen Ausrichtung anderen 
Wahlvorschlägen gegenüber besonders hervorhebt.  
 
Eine derartige Anwendung des Neutralitätsgrundsatzes kann von der Verfassung nicht gewollt 
sein – und müsste zwingend eine Ausweitung auf weitere Tatbestände, wie z.B. Farben, 
Formen, Worte, Symbole usw. zur Folge haben. Hierdurch würde ein uferloser Kriterienkatalog 
verursacht, der keinen Bezug mehr zu der eigentlichen Wahlentscheidung hat – und die 
Umsetzung der Wahlgrundsätze letztlich ggf. organisatorisch unmöglich macht.  
 
In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung des Bundestages in einer 
Wahlanfechtungssache aus dem Jahr 1987 und die dortige Begründung verwiesen (Anlage 2). 
 

 
Auch das Recht auf Glaubens – und Bekenntnisfreiheit findet verfassungsgemäße 
Beachtung. 
 
Die grundgesetzliche Garantie, eine persönliche Glaubensüberzeugung und Weltanschauung 
haben und leben zu dürfen sowie von dem eigenen Gewissen bestimmt zu handeln, gibt 
staatlichen Institutionen das Gebot auf, eine Einflussnahme auf diese Bereiche des Lebens zu 
vermeiden. Es wird weltanschaulich-religiöse Neutralität verlangt, die sich darin äußert, dass 
behördliche Einrichtungen keine Privilegierung bestimmter Bekenntnisse vornehmen oder den 
Glauben / Unglauben der Bürger bewerten. 
Hieraus hat das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit geschlossen, dass das 
Vorhandensein von Kruzifixen in Schulen und von Kreuzen in Gerichtssälen nur bedingt 
akzeptiert werden kann. 
 
Die vom Gericht entwickelten Ausschlussgründe finden sich in der gegebenen Situation jedoch 
nicht wieder. 
Mag die politische Handlung auch keine Gemeinsamkeit mit dem Wesen der Wahlumgebung 



haben oder zumindest als „nicht dazu passend“ erscheinen, ist dies kein Hindernis für die 
Nutzung als Wahlraum; in der Einrichtung eines Wahllokals in einer Umgebung mit 
ausschließlich religiöser Prägung liegt kein Verstoß gegen das „Neutralitätsgebot“. 
 
Voraussetzung für eine unzulässige Einwirkung auf die religiöse und weltanschauliche Freiheit 
einer Person – hier: eines Wählers – ist die Schaffung einer gewissen Zwangssituation, in der 
der/die Betreffende über einen längeren Zeitraum mit einer bestimmten Glaubens – oder 
Denkrichtung andauernd konfrontiert wird, ohne dass sich ihm/ihr eine Handlungsalternative 
bietet.  
 
Eine solche Situation tritt während der Wahlhandlung nicht auf.  
Üblicherweise betritt ein Wahlberechtigter den Wahlraum, erhält nach Feststellung seiner 
Wahlberechtigung einen Stimmzettel, kennzeichnet diesen in der Wahlkabine und verlässt das 
Wahllokal anschließend wieder. Selbst bei größerem Andrang verbringt ein Wähler in der Regel 
nur wenige Minuten im Wahlraum. 
Das Vorhandensein von Symbolen und kultischen Elementen, die der eigenen ideologischen 
Überzeugung widersprechen oder die man schlicht als unangenehm empfindet, vermag in 
diesem Zeitraum keine unzulässige Einwirkung auszuüben. 
Auch kann das Wahlrecht nicht ausschließlich durch die Stimmabgabe im Wahllokal ausgeübt 
werden: Die Möglichkeit der Briefwahl macht den Wähler unabhängig von Ort und Zeit seiner 
Stimmabgabe. 
Die frühzeitige Bekanntmachung der Wahlräume und die Zusendung der 
Wahlbenachrichtigungskarten lässt zudem eine persönliche Vorbereitung auf die 
anzutreffenden Gegebenheiten und eine Vermeidung nicht gewollter Begegnungen zu.  
Es fehlt folglich an der wiederkehrenden, unvermeidbaren Konfrontation, durch die eine 
Zwangslage entsteht. 
 

 
Mit der Nutzung des Gemeindesaals wird darüber hinaus nicht zum Ausdruck gebracht, eine 
von Art. 4 GG geschützte Überzeugung habe einer anderen gegenüber Vorrang.  
 
Die Auswahl und Einrichtung der Wahlräume erfolgt unter organisatorischen Gesichtspunkten 
und unter Beachtung der in den Wahlvorschriften enthaltenen Vorgaben. 
Sie orientiert sich einerseits an den Wahl - und Stimmbezirken, andererseits hat sie die Belange 
der Wahlberechtigten zu berücksichtigen. Vor allem Menschen mit Behinderungen oder 
Mobilitätseinschränkungen soll durch die Bestimmung der Örtlichkeit die Teilnahme an der Wahl 
erleichtert werden. 
Diese Ziele lassen sich in ihrer Gesamtheit nicht mit ausschließlich städtischen Mitteln und 
Möglichkeiten erreichen. Eine Kommune ist jedenfalls auf die Unterstützung durch Bürgerinnen 
und Bürger bzw. von Institutionen angewiesen. 
Die Bitte um Mitwirkung kann schwerlich unter der Prämisse erfolgen, dass ein Wahlraum 
zunächst grundlegend umgestaltet wird, vor allem dann nicht, wenn es sich um wesentliche 
Bestandteile der die betreffende Institution kennzeichnenden Glaubensüberzeugung geht. 
Im Rahmen der tatsächlichen Möglichkeiten hat die Stadt folglich sämtliche Interessen und 
Ansprüche gegeneinander abzuwägen und eine möglichst optimale Lösung zu finden. 
Eine das Neutralitätsgebot verletzende Wertung oder Privilegierung einer bestimmten religiösen 
Gemeinschaft findet hierdurch nicht statt. 
 

 
Hennef (Sieg), den 31.05.2010 
 
 
Klaus Pipke 
 
Anlagen 
 
Text der  Art. 4 und 38 GG   (Anlage 1) 
Beschluss des Bundestages in einer Wahlanfechtungssache aus dem Jahr 1987  (Anlage 2) 









Anlage  1 

Art 4 GG 
 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 

Bekenntnisses sind unverletzlich. 
 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 
 
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere 

regelt ein Bundesgesetz. 
 
 
Art 38 GG 
 
(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 

und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 

 
(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht 

hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 
 
(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. 
 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2010/1877 Anlage Nr.: ______

Datum: 12.05.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Bürgerantrag der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII der freien Träger, Herrn Peters, vom 
26.04.2010 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Behandlung des Bürgerantrages auf Betreuung der Kinder beim Wechsel von der KiTa in 
die offene Ganztagsgrundschule vom 26.04.2010, wird zuständigkeitshalber in den 
Jugendhilfeausschuss und den Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften 
verwiesen. 
 
Der Antragsteller ist entsprechend zu unterrichten. 
 
 
Begründung 

 
Es liegt ein Bürgerantrag der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII der freien Träger vom 
26.04.2010, eingegangen am 27.04.2010, Vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Peters, auf 
Betreuung der Kinder beim Wechsel von der KiTa in die offene Ganztagsgrundschule vor.   
 
Auf Grund der fachlichen Zuständigkeiten des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses 
für Schule, Sport und Städtepartnerschaften soll eine Beratung dort erfolgen.  
 
 
Hennef (Sieg), den 12.05.2010 
 
 
 
 
Klaus Pipke  
Bürgermeister 









 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2010/1871 Anlage Nr.: ______

Datum: 06.05.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Bürgerantrag der Gemeinnützigen Interessengemeinschaft Greuelsiefen - Dondorf e. V. vom 
26.04.2010 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Behandlung des Bürgerantrages auf Einrichtung einer Querungshilfe an der L 333 in 
Hennef – Dondorf vom 26.04.2010, wird zuständigkeitshalber in den Bauausschuss verwiesen. 
 
Die Antragsteller sind entsprechend zu unterrichten. 
 
 
Begründung 

 
Es liegt ein Bürgerantrag der Gemeinnützigen Interessengemeinschaft Greuelsiefen – Dondorf 
e. V. vom 26.04.2010, eingegangen am 28.04.2010, auf Einrichtung einer Querungshilfe an der 
L 333 in Hennef – Dondorf vor.   
 
Auf Grund der fachlichen Zuständigkeit des Bauausschusses soll eine Beratung dort erfolgen.  
 
 
 
Hennef (Sieg), den 06.05.2010 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 







 
 

Anfrage 

 
Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2010/0169 Anlage Nr.: ______

Datum: 31.05.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Offene Fragen aus der Sitzung des Rates der Stadt Hennef am 23.03.2010 bezüglich des 
Pokerturniers der Jungen Union Hennef am 05.03.2010 
 
 
Anfragentext 

 
 
Frage 1: 
 
Frau Deisenroth-Specht (SPD-Fraktion) bat die Verwaltung zu prüfen, ob der Hinweis auf ein 
Mindestteilnahmealter von 18 Jahren bei einer öffentlichen Plakatierung für ein Pokerturnier auf 
den Plakaten enthalten ein muss.  
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Gemäß § 11, 1 (Jugendschutz) des Gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zum 
Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland dürfen das Veranstalten und das 
Vermitteln von öffentlichen Glücksspielen den Erfordernissen des Jugendschutzes nicht 
zuwiderlaufen. Die Teilnahme von Minderjährigen ist unzulässig, Die Veranstalter und die 
Vermittler haben sicher zu stellen, dass Minderjährige von der Teilnahme ausgeschlossen sind.  
Ein Hinweis bei einer öffentlichen Plakatierung ist zu fordern. 
 
Frage 2: 
 
Herr Herchenbach (SPD-Fraktion) bat um eine Prüfung des Genehmigungsverfahrens und um 
Mitteilung, was von der Jungen Union genau beantragt wurde. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Poker ist ein Glücksspiel, da in jeder Runde ein Einsatz geleistet wird und dieser, erhöht um 
den Gewinn, an einen Spieler zurückfließt. Die Entscheidung über Gewinn oder Verlust ist 
überwiegend vom Zufall abhängig. 



Bei Pokerturnieren handelt es sich grundsätzlich um ein erlaubnispflichtiges Glücksspiel. 
Eine Genehmigung für das Spiel bzw. für die Durchführung von Pokerturnieren kann aber nicht 
erteilt werden, weil das Spiel bzw. die Veranstaltung nicht den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung unterliegt und das nordrhein-westfälische Landesrecht keine Erlaubnis hierfür 
vorsieht. 
 
Pokerturniere gelten jedoch nicht als Glücksspiel und können als legales Unterhaltungsspiel 
beurteilt werden, wenn vor einem rechtlich zulässigen Pokerturnier die Erlaubnisfreiheit für die 
Ordnungsbehörde zweifelsfrei geklärt ist. 
 
Die Verfahrensweise für die Ordnungsbehörden ist im Erlass des Innenministers des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 16.02.2007 beschrieben und wurde bei der Prüfung angewendet. 
Der Erlass ist nochmals als Anlage beigefügt. 
 
Die zwischenzeitlich vorliegende Stellungnahme des Veranstalters ist ebenso als Anlage 
beigefügt.  
Gründe, die Veranstaltung zu beanstanden, ergeben sich nicht, da  
 

• das Teilnahmeentgelt zur Deckung von Veranstaltungskosten diente, 
• die Preise von einer Privatperson gesponsert wurden, 
• jeder Teilnehmer nur einmal mitspielen durfte, 
• der Jugendschutz beachtet wurde. 

 
Die Veranstaltung wurde dem Ordnungsamt als Pokerturnier nicht angezeigt. 
 
Beantragt wurde eine „Plakatierungsgenehmigung für das Kartenturnier am 05.03.2010“. 
 
 
Frage 3: 
 
Frau Balansky (Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen) fragte nach, ob seitens der Verwaltung eine 
Gleichbehandlung mit anderen Veranstaltern von Pokerturnieren erfolgt. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Unter Hinweis auf den Erlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
16.02.2007 zur Zulässigkeit von Pokerturnieren Buchstabe g) sollte jede Pokerveranstaltung 
rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung der zuständigen Ordnungsbehörde im Eigeninteresse 
des Veranstalters angezeigt werden. 
Wird der Verwaltung eine solche Veranstaltung bekannt, so wird sie sich dementsprechend mit 
dem Veranstalter in Verbindung setzen. 
 
Im Rahmen der Aufklärung des Pokerturniers wurde der Jungen Union eine Information über 
das Prüfverfahren zugeleitet. 
 
 
Hennef (Sieg), den 01.06.2010 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
 











 
 

Anfrage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2010/0168 Anlage Nr.: ______

Datum: 25.05.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Anfrage der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 20.05.2010 zum Einsatz der städtischen 
Bediensteten in den Wahlvorständen bei der Landtagswahl und den damit verbundenen Kosten 
 
 
Anfragentext 

 
Zu 1.: 
Ohne eigene Absage / Verhinderungsgründe wurden von der CDU vorgeschlagene fünf 
Personen, von der SPD eine Person und von den Unabhängigen vorgeschlagene zwei 
Personen nicht in den Wahlvorständen eingesetzt. 
 
Die Vorbesetzung der Wahlvorstände durch städtische Mitarbeiter sollte - wie seit den drei 
Wahlen des vergangenen Jahres praktiziert - sicherstellen, dass Personen mit 
Verwaltungserfahrung am Wahltag für die Funktionen mit formalen Zuständigkeiten zur 
Verfügung stehen. 
 
Zu 2.: 
In den Wahlvorständen wurden insgesamt 132 städtische Bedienstete gegenüber 166 
ehrenamtlichen Personen eingesetzt. 
 
Zu 3./4./5.: 
Entgeltwirksam wird allein der Zuschlag für Dienst zu „ungünstigen“ Zeiten (Sonntagszuschlag). 
In der Summe belaufen sich die zu zahlenden Zuschläge auf 4.176,03 EUR einschließlich der 
Sozialversicherungsanteile. 
 
Die geleisteten Stunden an sich werden nicht vergütet. Stattdessen erhalten alle Beschäftigten 
die geleisteten Stunden als Zeitgutschrift, darüber hinaus ein Tagegeld von 6,-- EUR bei einer 
Arbeitsdauer von mehr als acht Stunden, sowie eine Reisekostenentschädigung für mit 
eigenem PKW zurückgelegte Kilometer innerhalb des Stadtgebietes. In der Summe werden an 
Reisekosten und Tagegeld für die Landtagswahl 789,15 EUR ausgezahlt. 
 



Wahlhelferkosten von insgesamt 4.965,18 EUR für die hauptamtlich Beschäftigten hätten 
Erfrischungsgelder in Höhe von 30,-- EUR x 132 Personen = 3.960,-- EUR gegenüber 
gestanden. 
 
Zu 6./7.: 
Die Organisationseinheiten des Hauses wurden aufgefordert, nach Möglichkeit vier Personen 
für die Besetzung eines Wahlvorstandes vorzuschlagen. 
Bis zur Wahl waren dann die Vorstände zu komplettieren und die einzelnen Funktionen 
innerhalb der Vorstände zu besetzen. Grundsätzlich sollten die Beschäftigten aus den 
Organisationseinheiten in einem Vorstand zusammenwirken, um die Vorteile der schon 
vorhandenen Teamstrukturen in die Wahlvorstandsarbeit einzubringen. Aber ebenso konnten 
individuelle Wünsche sowohl Beschäftigter als auch ehrenamtlicher Helfer bei Einsatzort und 
Einsatzzeit und insbesondere bei der Funktion innerhalb des Wahlvorstandes, schließlich 
spätere Absagen und Tauschwünsche berücksichtigt werden. 
 
Hennef (Sieg), den 27.05.10 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 





 
 

Mitteilung 

 
Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2010/0433 Anlage Nr.: ______

Datum: 01.06.2010  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

14.06.2010 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Sachstand/Gegenüberstellung der aktuellen Satzungsregelungen in den Beitragssatzungen für 
die Kindertagespflege, den Kindertagesstättenbesuch und den Besuch der Offenen 
Ganztagsschule 
 
Mitteilungstext 

 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 09.03.2010 über die Neufassung der 
Satzungen für die Kindertagespflege und Kindertagesstätten beraten. 
Die Neufassung der Satzung für die Kindertagespflege wurde vorschlagsgemäß beschlossen 
mit einer veränderten Geschwisterkinderregelung und Korrespondenz zur Regelung der 
Kindertageseinrichtungen und der offenen Ganztagsschule. 
Der Rat folgte in seiner Sitzung am 22.03.2010 der Beschlussempfehlung, so dass diese 
Satzung ab dem 01.04.2010 angewendet wird. 
 
Der Satzungsentwurf über die Beitragserhebung für die Kindertagesstätten wurde vertagt in die 
Jugendhilfeausschusssitzung am 26.05.2010 mit dem Auftrag an die Verwaltung, zwei 
verschiedene Modelle zur Beitragshöhe vorzulegen. 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfahl in seiner Sitzung am 26.05.2010 dem Rat die neue Satzung 
unter Ausschluss der vorgeschlagenen Fassung (§ 6 der Satzung) der 
Geschwisterkinderregelung. 
 
Der Schulausschuss verwies am 20.05.2010 die beabsichtigte Satzungsänderung für die 
Beitragserhebung in der offenen Ganztagsschule an den Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss. 
 
Aus den derzeitigen Beschlusslagen/aktuellen Satzungsregelungen ergibt sich nunmehr die 
beiliegende Konstellation der nicht vorhandenen Korrespondenz der 
Geschwisterkinderregelung/Geschwisterermäßigung zwischen Kindertagesstätte und 
Kindertagespflege und zwischen Offener Ganztagsschule und Kindertagespflege. 
 



Die Darstellung der aktuellen Situation ist beigefügt: 
 

• Gegenüberstellung der aktuellen Satzungsregelungen. 
• Übersicht über die Vorschläge aus den Fachausschüssen. 
• Darstellung von Fallbeispielen zur Auswirkung der derzeitigen Regelung mit der  

teilweise fehlenden systemübergreifenden Geschwisterermäßigung. 
 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung zur Ratssitzung eine Beschlussvorlage erstellen. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Meyer 
Erster Beigeordneter 
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